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Einführung in die Praxiseinsätze 
Nach Anlage 7 PflAPrV 

Einsätze in den ersten beiden Dritteln der Ausbildung 

Orientierungseinsatz 400 - 460 Stunden1 

Der Orientierungseinsatz wird beim Träger der praktischen Ausbildung durchgeführt. Hier 
gewinnen die Auszubildenden erste Einblicke in die praktische Pflegetätigkeit in den Versor-
gungsbereichen, die vom Träger der praktischen Ausbildung angeboten werden.  

Die Auszubildenden werden schrittweise an die Aufgaben von beruflich Pflegenden im Rah-
men des Pflegeprozesses herangeführt, damit grundlegende Kompetenzen am Beginn der 
Ausbildung erworben werden können. Im Einzelnen sind die Kompetenzen im Ausbildungs-
plan angegeben. Zum Ende des Einsatzes sollen sie dazu in der Lage sein, erste Aufgaben 
mit zu pflegenden Menschen, die einen geringen Grad an Pflegebedürftigkeit aufweisen, 
selbstständig durchzuführen. Wenn bei den zu pflegenden Menschen ein höherer Grad an 
Pflegebedürftigkeit vorliegt, erfolgt die Versorgung gemeinsam mit Pflegefachpersonen. 
Fachliche Entscheidungen im Rahmen des Pflegeprozesses sollen die Auszubildenden in 
jedem Fall mit Pflegefachpersonen abstimmen.  

Pflichteinsätze in den drei allgemeinen Versorgungsbe-
reichen 

1200 Stunden 

a) Stationäre Akutpflege 
400 Stunden 

b) Stationäre Langzeitpflege 
400 Stunden 

c) Ambulante Akut-/Langzeitpflege 
400 Stunden 

Die drei Pflichteinsätze schließen im Verlauf der Ausbildung zeitlich und inhaltlich an den 
Orientierungseinsatz an.  

Durch die Verschiedenheit der Einsätze und ihre unterschiedlichen Schwerpunkte entwickeln 
die Auszubildenden über den Zeitraum mehrerer Monate zunehmend Sicherheit in der Breite 
und Tiefe aller angegebenen Kompetenzen aus dem Ausbildungsplan. 

Die Auszubildenden übernehmen im ersten Drittel der Ausbildung zunehmend selbstständig 
Aufgaben mit zu pflegenden Menschen, die einen geringen Grad an Pflegebedürftigkeit auf-
weisen. Fachliche Entscheidungen im Rahmen des Pflegeprozesses erfolgen auch weiterhin 
in Abstimmung mit Pflegefachpersonen. In Abhängigkeit zum individuellen Ausbildungsstand 
versorgen die Auszubildenden gemeinsam mit Pflegefachpersonen Menschen, deren Pflege 
und Versorgung einen höheren Schwierigkeitsgrad aufweisen. 

 

 

                                                           
1Die gegebenenfalls freiwerdenden Stundenkontingente von bis zu 60 Stunden aus dem Pflichteinsatz 
in der pädiatrischen Versorgung werden dem Orientierungseinsatz hinzugerechnet. Diese Regelung 
gilt bis zum 31. Dezember 2024 (vgl. Anlage 7 PflAPrV). 
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Im zweiten Drittel der Ausbildung übernehmen die Auszubildenden zunehmend selbstständig 
Aufgaben mit zu pflegenden Menschen, die einen mittleren Grad an Pflegebedürftigkeit auf-
weisen. Das bedeutet, dass der physische und psychische gesundheitliche Zustand der pfle-
gebedürftigen Menschen zwar nicht immer stabil ist, ihre Pflege und Versorgung jedoch kei-
ne großen Risiken bergen. 

Wenn bei den zu pflegenden Menschen ein instabiler Gesundheitszustand vorliegt und ihre 
Pflege Risiken birgt, erfolgt die Versorgung gemeinsam mit Pflegefachpersonen. Dabei kön-
nen die Auszubildenden in Abhängigkeit zu ihrem Ausbildungsstand ausgewählte Teilaufga-
ben selbstständig übernehmen. 

Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung  60-120 Stunden2 

Im Zeitraum der ersten beiden Ausbildungsdrittel kann der Pflichteinsatz in der pädiatrischen 
Versorgung in sehr unterschiedlichen Kontexten gestaltet werden. Die gesundheits- und 
entwicklungsbedingten Selbstpflegeerfordernisse bilden den Anlass für die Gestaltung einer 
professionellen Pflegebeziehung zu den Kindern, Jugendlichen und ihren Bezugspersonen 
sowie zur Gestaltung von Pflegeprozessen in der pädiatrischen Versorgung. Die in diesem 
Einsatz zu erwerbenden Kompetenzen sind auf die Begegnung mit Kindern und Jugendli-
chen, ihre Entwicklung und ihre familiären und sozialen Bindungen ausgerichtet.  

Die selbstständige Übernahme von Aufgaben und Teilaufgaben im Pflegeprozess durch die 
Auszubildenden ist vom individuellen Ausbildungsstand sowie vom Komplexitätsgrad der 
Pflegesituation abhängig. Entsprechend dem Einsatzort und dem Zeitpunkt des Pflichtein-
satzes werden die Schwerpunkte bei der Auswahl von Aufgaben in der pädiatrischen Pflege 
gesetzt 

 

Fortsetzung der Generalistischen Ausbildung 

Pflichteinsatz psychiatrische Versorgung  120 Stunden 

Der Pflichteinsatz in der psychiatrischen Versorgung ermöglicht den Auszubildenden einen 
Einblick in einen neuen Versorgungsbereich. Bereits in den vorangegangenen Einsätzen 
hatten sie Gelegenheit, Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit emotionalen, psychi-
schen und/oder kognitiven Veränderungen zu sammeln. 

Durch die Bearbeitung früherer situativer Anforderungen und durch die Inhalte der theoreti-
schen Ausbildung haben die Auszubildenden grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen 
erworben, die die Basis für eine professionelle Beziehungsgestaltung mit Menschen mit psy-
chischen und kognitiven Einschränkungen in unterschiedlichen Pflegesituationen bilden. 
Diese grundlegenden Kompetenzen können im Einsatz in der psychiatrischen Versorgung 
durch die direkte Begegnung mit Menschen mit emotionalen, psychischen und/oder kogniti-
ven Veränderungen erweitert und vertieft werden.  

Insbesondere lernen die Auszubildenden die besonderen Pflegebedarfe und Interventionen 
der psychiatrischen Pflege kennen sowie die Besonderheiten der institutionellen Settings und 
die Zusammenarbeit im therapeutischen Team. 

                                                           
2 Auf den Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung entfallen mindestens 60 und höchstens 120 
Stunden. Bis zu 60 Stunden aus dem freigewordenen Stundenkontingent werden dem Orientierungs-
einsatz hinzugerechnet. Diese Regelung gilt bis zum 31. Dezember 2024 (vgl. Anlage 7 PflAPrV). 
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Vertiefungseinsatz  500 Stunden 

Der Vertiefungseinsatz soll beim Träger der praktischen Ausbildung durchgeführt werden. Er 
baut auf einem Pflichteinsatz aus den beiden ersten Ausbildungsdritteln auf, sodass hier ein 
umfassender und intensiver Kompetenzaufbau möglich ist. Der Vertiefungseinsatz findet im 
Bereich der allgemeinen Akutpflege in stationären Einrichtungen, der allgemeinen Langzeit-
pflege in stationären Einrichtungen, der allgemeinen ambulanten Akut- und Langzeitpflege, 
der pädiatrischen Versorgung oder der psychiatrischen Versorgung statt. Findet der Vertie-
fungseinsatz in der ambulanten Akut-/Langzeitpflege statt, kann er auf die ambulante Lang-
zeitpflege ausgerichtet werden. Im Versorgungsbereich des Vertiefungseinsatzes wird auch 
der praktische Teil der staatlichen Prüfung abgelegt.  

Während des Vertiefungseinsatzes übernehmen die Auszubildenden zunehmend selbst-
ständig Aufgaben im Pflegeprozess auch mit Menschen, die einem hohen Grad an Pflege-
bedürftigkeit und einen instabilen Gesundheitszustand aufweisen. Entsprechend ihrem Aus-
bildungsstand gestalten sie die Pflegeprozesse in zunehmend komplexeren Pflegesituatio-
nen. Dabei übernehmen sie die Verantwortung für die Pflegeprozesse im (qualifikationshe-
terogenen) Team, können interprofessionell zusammenarbeiten und sind dazu in der Lage, 
die Prozesse auch sektorenübergreifend (mit)zusteuern. 

Weitere Einsätze / Stunden zur freien Verteilung 160 Stunden 

a) Pflegeberatung, Rehabilitation, Palliation o. ä. 
80 Stunden 

b) Zur freien Verteilung im Versorgungsbereich 
des Vertiefungseinsatzes  

80 Stunden 

Für einen weiteren Einsatz im letzten Ausbildungsdrittel sind 80 Stunden vorgesehen. Er 
kann beispielsweise in der Pflegeberatung, in der rehabilitativen oder in der palliativen Ver-
sorgung stattfinden.  

Weitere 80 Stunden stehen zur freien Verteilung im Versorgungsbereich des Vertiefungsein-
satzes zur Verfügung.  

Fortsetzung der Ausbildung zur/zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-
in 

Ist im Ausbildungsvertrag ein Vertiefungseinsatz im speziellen Bereich der pädiatrischen 
Versorgung vereinbart, kann sich die oder der Auszubildende für das dritte Ausbildungsdrittel 
entscheiden, eine Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder zum Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfleger durchzuführen, statt die Generalistische Ausbildung 
fortzusetzen. 

 

Pflichteinsatz in der kinder- und jugendpsychiatrischen Versor-
gung 

120 Stunden 

Der Pflichteinsatz in der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung ermöglicht den Aus-
zubildenden einen Einblick in einen neuen Versorgungsbereich. Bereits in den vorangegan-
genen Einsätzen und insbesondere in der pädiatrischen Versorgung hatten sie Gelegenheit, 
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Erfahrungen im Umgang mit jungen Menschen mit emotionalen, psychischen und/oder kog-
nitiven Veränderungen zu sammeln. 

Durch die Bearbeitung früherer situativer Anforderungen und durch die Inhalte der theoreti-
schen Ausbildung haben die Auszubildenden grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen 
erworben, die die Basis für eine professionelle Beziehungsgestaltung mit jungen Menschen 
mit psychischen und kognitiven Einschränkungen in unterschiedlichen Pflegesituationen bil-
den. Diese grundlegenden Kompetenzen können in dem Einsatz in der kinder- und jugend-
psychiatrischen Versorgung durch die direkte Begegnung mit jungen Menschen mit emotio-
nalen, psychischen und/oder kognitiven Veränderungen erweitert und vertieft werden. Im 
Mittelpunkt steht die Gestaltung von Pflegeprozessen mit Kindern/Jugendlichen und ihren 
Familien bei psychischen Problemlagen, die eine stationäre oder ambulante therapeutische 
Betreuung erfordern. In der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen 
Problemlagen sind neben Pflegeprozessen auch Erziehungsprozesse bedeutsam.  

Insbesondere lernen die Auszubildenden die Pflegebedarfe und Interventionen der psychiat-
rischen Pflege kennen sowie die Besonderheiten der institutionellen Settings und die Zu-
sammenarbeit im therapeutischen Team. 

Vertiefungseinsatz in der pädiatrischen Versorgung 500 Stunden 

Der Vertiefungseinsatz soll beim Träger der praktischen Ausbildung durchgeführt werden. Er 
baut auf dem Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung auf, sodass hier ein umfassen-
der und intensiver Kompetenzaufbau möglich ist. Im Versorgungsbereich des Vertiefungs-
einsatzes wird auch der praktische Teil der staatlichen Prüfung abgelegt.  

Während des Vertiefungseinsatzes übernehmen die Auszubildenden zunehmend selbst-
ständig Aufgaben im Pflegeprozess mit Früh- und Neugeborenen, Kindern und Jugendli-
chen, die einen hohen Grad an Pflegebedürftigkeit und einen instabilen Gesundheitszustand 
aufweisen. Entsprechend ihrem Ausbildungsstand gestalten sie die Pflegeprozesse in zu-
nehmend komplexeren Pflegesituationen. Dabei übernehmen sie die Verantwortung für die 
Pflegeprozesse im (qualifikationsheterogenen) Team, können interprofessionell zusammen-
arbeiten und sind dazu in der Lage, die Prozesse auch sektorenübergreifend (mit)zusteuern. 

 

Weitere Einsätze / Stunden zur freien Verteilung 160 Stunden 

  

a) Pflegeberatung, Rehabilitation, Palliation o. ä. in Bereichen der 
Versorgung von Kindern und Jugendlichen 

80 Stunden 

b) Pädiatrische Versorgung  
80 Stunden 

Für zwei weitere Einsätze im letzten Ausbildungsdrittel sind je 80 Stunden vorgesehen.  

Der weitere Einsatz kann beispielsweise in der Pflegeberatung, in der rehabilitativen oder in 
der palliativen Versorgung wie auch von Kindern und Jugendlichen stattfinden.  

Weitere 80 Stunden stehen zur freien Verteilung im Versorgungsbereich des Vertiefungsein-
satzes in der pädiatrischen Versorgung.  
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Fortsetzung der Ausbildung zur/zum Altenpfleger/-in 

Ist im Ausbildungsvertrag ein Vertiefungseinsatz im Bereich der allgemeinen Langzeitpflege 
in stationären Einrichtungen oder der allgemeinen ambulanten Akut- und Langzeitpflege mit 
der Ausrichtung auf den Bereich der ambulanten Langzeitpflege vereinbart, kann sich die 
oder der Auszubildende für das dritte Ausbildungsdrittel entscheiden, eine Ausbildung zur 
Altenpflegerin oder zum Altenpfleger durchzuführen, statt die Generalistische Ausbildung 
fortzusetzen. 

 

Pflichteinsatz in der gerontopsychiatrischen Versor-
gung  

120 Stunden 

Der Pflichteinsatz in der gerontopsychiatrischen Versorgung ermöglicht den Auszubildenden 
einen Einblick in einen neuen Versorgungsbereich. Bereits in den vorangegangenen Einsät-
zen hatten sie Gelegenheit, Erfahrungen im Umgang mit älteren Menschen mit emotionalen, 
psychischen und/oder kognitiven Veränderungen zu sammeln. 

Durch die Bearbeitung früherer situativer Anforderungen und durch die Inhalte der theoreti-
schen Ausbildung haben die Auszubildenden grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen 
erworben, die die Basis für eine professionelle Beziehungsgestaltung mit alten Menschen mit 
psychischen und kognitiven Einschränkungen in unterschiedlichen Pflegesituationen bilden. 
Diese grundlegenden Kompetenzen können in dem Einsatz in der gerontopsychiatrischen 
Versorgung durch die direkte Begegnung mit alten Menschen mit emotionalen, psychischen 
und/oder kognitiven Veränderungen erweitert und vertieft werden.  

Insbesondere lernen die Auszubildenden die besonderen Pflegebedarfe und Interventionen 
der gerontopsychiatrischen Pflege kennen sowie die Besonderheiten der institutionellen Set-
tings und die Zusammenarbeit im therapeutischen Team. 

 

Vertiefungseinsatz in der stationären Langzeitpflege 
oder in der ambulanten Akut- und Langzeitpflege mit 
Ausrichtung auf die ambulante Langzeitpflege 

 

 

500 Stunden 

Der Vertiefungseinsatz soll beim Träger der praktischen Ausbildung durchgeführt werden. Er 
baut auf einem Pflichteinsatz in der stationären Langzeitpflege oder der ambulanten Akut-
/Langzeitpflege mit Ausrichtung auf die ambulante Langzeitpflege aus den beiden ersten 
Ausbildungsdritteln auf, sodass hier ein umfassender und intensiver Kompetenzaufbau mög-
lich ist. Im Versorgungsbereich des Vertiefungseinsatzes wird auch der praktische Teil der 
staatlichen Prüfung abgelegt.  

Während des Vertiefungseinsatzes übernehmen die Auszubildenden zunehmend selbst-
ständig Aufgaben im Pflegeprozess mit alten Menschen, die einen hohen Grad an Pflegebe-
dürftigkeit und einen instabilen Gesundheitszustand aufweisen. Entsprechend ihrem Ausbil-
dungsstand gestalten sie die Pflegeprozesse in zunehmend komplexeren Pflegesituationen. 
Dabei übernehmen sie die Verantwortung für die Pflegeprozesse im (qualifikationsheteroge-
nen) Team, können interprofessionell zusammenarbeiten und sind dazu in der Lage, die 
Prozesse auch sektorenübergreifend (mit)zusteuern. 
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Weitere Einsätze / Stunden zur freien Verteilung 160 Stunden 

a) Pflegeberatung, Rehabilitation, Palliation o. ä. in Bereichen der 
Versorgung von alten Menschen 

80 Stunden 

b) Ambulante oder stationäre Langzeitpflege  

 

80 Stunden 

Für zwei weitere Einsätze im letzten Ausbildungsdrittel sind je 80 Stunden vorgesehen.  

Der weitere Einsatz kann beispielsweise in der Pflegeberatung, in der rehabilitativen oder in 
der palliativen Versorgung von alten Menschen stattfinden.  

Weitere 80 Stunden stehen zur freien Verteilung im Versorgungsbereich des Vertiefungsein-
satzes in der stationären Langzeitpflege oder in der ambulanten Akut- und Langzeitpflege mit 
Ausrichtung auf die ambulante Langzeitpflege. 

 


